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Text

Von Zeile 104 bis 108:
Wir Grünen wollen das Radwegenetz in Hagen konsequent ausbauen und bestehende Lücken
schließen. Dabei setzen wir kurzfristig auf Pop-up-Radwege und mittelfristig auf geschützte
Radfahrstreifen, die baulich vom Autoverkehr getrennt sind, und auf Fahrradstraßen, auf denen
Radfahrende immer Vorrang haben.Dabei setzen wir auf die erweiterten Spielräume des neuen
Straßenverkehrsrechts, das es erstmalig für Kommunen ermöglicht, Anordnungen mit den Zielen des
Umwelt- und Klimaschutzes und zum Schutz der Gesundheit zu treffen. Die Verwaltung wird mit der
Erstellung von verkehrsplanerischen Gesamtkonzepten beauftragt, falls es für die Bereitstellung von
angemessenen Verkehrsflächen für den Radverkehr, wie zum Beispiel geschützten Radfahrstreifen oder
Fahrradstraßen, erforderlich wird. Auch die kurzfristige Installation von Pop-up-Radwege soll geprüft
werden.

Begründung

Seit April 2025 ist die neue Verwaltungsvorschrift zur Novelle der Straßenverkehrsordnung in Kraft.
Dies ist eine Errungenschaft aus dem Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung und hat das Potential, ein
Umdenken in der kommunalen Verkehrsplanung anzustoßen. Bisher war immer die freie Fahrt für Autos
an erster Stelle und Einschränkungen, wie "lästige" Radfahrstreifen, waren nur mit Nachweis einer
besonderen Gefahrenlage möglich. Das führte oft zu schlechten Planungen und machte es für
Kommunen schwierig, ein lückenloses Netz für den Radverkehr zu installieren. Jetzt wird (hoffentlich)
dank neuer StVo umgedacht: Neue Anordnungsziele sind Umwelt-, Klima- und Gesundheitsschutz. Der
strenge Nachweis einer Gefahrenlage entfällt. Jetzt reicht der Nachweis aus, dass neue Verkehrsflächen
für den Radverkehr dazu geeignet sind, mehr Leute zum Radfahren zu bewegen. Ob dazu ein
verkehrsplanerisches Gesamtkonzept nötig ist, oder Einzelfallentscheidungen reichen, liegt im
Ermessen der Straßenverkehrsbehörde. In jedem Fall kann der Rat bzw. zuständige Auschuss nun
eigenständig Anordnungen treffen und falls das nicht ausreicht, sollte die Verwaltung damit beauftragt
werden, ein bzw. mehrere Gesamtkonzepte (auch für Stadtteile möglich) zu erstellen. Diese sind dann
laut Verwaltungsvorschrift die geeignete Basis, um neue Verkehrsflächen für Radfahrende auszuweisen.
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